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APOTHEKENNOTDIENST
Der Notdienst geht jeweils von 8.30 Uhr bis um 8.30 Uhr 
des Folgetages. Weitere Infos unter www.aponet.de.

Samstag  Kur-Apotheke Kirchzarten, Hauptstr. 16, Tel. 4333   
Sonntag  St. Barbara-Apotheke Freiburg-Littenweiler, 
 Lindenmattenstr. 40, Tel. 0761/611260   
Montag  Apotheke St. Gallus Kirchzarten, 
 Hauptstr. 17, Tel. 5047   
Dienstag  Waldsee-Apotheke Caunes Freiburg-Wiehre, 
 Schwarzwaldstr. 127, Tel. 0761/32524   
Mittwoch  Pinocchio-Apotheke Freiburg-Wiehre, 
 Günterstalstr. 11, Tel. 0761/7075155   
Donnerstag  Apotheke St. Gallus Kirchzarten, 
 Hauptstr. 17, Tel. 5047 
Freitag  Zähringer-Apotheke St. Peter, 
 Zähringer Str. 12, Tel. 07660/1555 

BEREITSCHAFTSDIENST FÜR DAS DREISAMTAL
Notfallsprechstunde Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter Krimmel u. Martin Reisch 
Sa., So. u. aller Feiertage ab 10.00 – 10.30 Uhr, Tel. 93230 
Ärztl. Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechzeiten: Kostenfreie Rufnummer 116 117
Notfallpraxis für Kinder - 
St. Josefskrankenhaus Tel. 0180/6076111
Zahnärztlicher-Notdienst Tel. 0180/3 22 25 55-45
Kirchl. Sozialstation Dreisamtal gGmbH: Tel. 98 68-0
Mob. Soz. Hilfsdienst der Diakonie Tel. 9384-17
Dorfhelferinneneinsatzleitung: Tel. 70 77
Gemeindepsychiatrische Dienste Tel. 9046-0

   Hospizgruppe Dreisamtal  Tel. 0160/96263862

NOTDIENST/ WICHTIGE RUFNUMMERN

AKTUELLES AUS STEGEN

 

Schadstoff sammlung in Stegen 
am Do., 07.03.2019, 13.00-15.30 Uhr, Im Gewerbepark Stegen 
beim Bauhof. 

 
    

AUS DEM RATHAUS

 

Altersjubilare im März 
am 12.03. feiert Herr Karl Mäder den 80. Geburtstag, 
am 28.03. feiert Frau Christa Binder den 70. Geburtstag, 
am 30.03. feiert Frau Beatrice Wolf den 70. Geburtstag. 

Den Altersjubilaren gilt der besondere Glückwunsch der Gemeinde. 
Möge Ihnen ein recht langer und glücklicher Lebensabend beschie-
den sein. 
 
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Allgemeinverfügung  
zum Umgang mit Wasserpfeifen (Shishas) in Betriebsräumen von 
bestehenden Gaststätten in: Au, Bad Krozingen, Ballrechten-Dot-
tingen, Bötzingen, Bollschweil, Breisach, Breit-nau, Buchenbach, 
Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten, Eisenbach, Eschbach, Feldberg, 
Friedenweiler, Glottertal, Gottenheim, Gundelfi ngen, Hartheim, Hei-
ters-heim, Heuweiler, Hinterzarten Horben, Ihringen, Kirchzarten, 
Lenzkirch, Löffi  ngen, March, Merdingen, Merzhausen, Münstertal, 
Neuenburg, Oberried, Pfaff enweiler, Schallstadt, Schluchsee, Sölden, 
St. Märgen, St. Peter, Staufen, Stegen, Titisee-Neustadt, Umkirch, 
Vogtsburg und Wittnau (Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald als untere Gaststättenbehörde). 

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erlässt aufgrund von § 
1 Landesgaststättengesetz (LGastG) in Verbindung mit § 5 Absätze 

Redaktionsschlussänderung 
Wegen Fastnacht ist der Redaktionsschluss für die 10. Kalender-
woche am Fr., 01.03.2019, 8.00 Uhr.   Wir bitten um Beachtung. 

Rathaus und Ortsverwaltung am Rosenmon-
tag geschlossen 
Am Rosenmontag, 4. März 2019, sind das Bürgermeisteramt Ste-
gen und die Ortsverwaltung Eschbach für den gesamten Publi-
kumsverkehr geschlossen. 
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1 und 2 Gaststättengesetz (GastG) und aufgrund des § 35 Satz 2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) folgende Allge-
meinverfügung: 

1. Das Rauchen und Bereitstellen von Shishas, die - ausgenommen 
Pfeifentabak - mit Kohle bzw. organischen Materialien befeuert wer-
den, sowie die Lagerung glühender Kohlen und anderer glühender 
organischer Materialien für den Betrieb von Shishas wird in Betriebs-
räumen von bestehenden Gaststätten untersagt.

2. Ausgenommen vom Verbot nach Ziffer 1 sind Gaststätten, in de-
nen die nachfolgend aufgelisteten Maßgaben der Ziffern 2.1 bis 2.10 
eingehalten bzw. erfüllt werden. 

2.1 Während in den Betriebsräumen Shishas geraucht bzw. bereit-
gestellt oder glühende Kohlen bzw. entsprechende Ersatzstoffe ge-
lagert werden, ist durch eine fachgerecht installierte mechanische 
Be- und Entlüftung, die den Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
„Lüftung“ (ASR A3.6) entspricht, sicherzustellen, dass eine Konzent-
ration von Kohlenstoffmonoxid (CO) von 30 parts per million (ppm) 
nicht überschritten wird. Die ausreichende Leistungsfähigkeit der 
Be- und Entlüftungsanlage hinsichtlich des erforderlichen Luftaus-
tausches sowie deren fachgerechte Installation sind vor der Aufnah-
me des Shisha-Betriebs gegenüber der Gaststättenbehörde durch 
einen Nachweis einer Fachfirma oder einer sachkundigen Person zu 
belegen. 
Jede eingesetzte Lüftungsanlage muss so beschaffen und dimensio-
niert sein, dass diese pro brennender Shisha 130 m³ Luft pro Stunde 
(130m³/h) nach außen befördert. 
Die Abluft ist grundsätzlich über Dach mit einer Geschwindigkeit 
von mindestens 7 Metern pro Sekunde in den freien Luftstrom ab-
zuleiten. Soweit sichergestellt ist, dass die Abluft nicht in Wohn-, 
Geschäfts- oder sonstige Räume gelangen kann, ist ausnahmsweise 
auch eine alternative Ableitung der Abluft in den freien Luftstrom 
zulässig. Sofern in diesem Fall allerdings Erkenntnisse über das Ein- 
dringen der Abluft in Wohn-, Geschäfts- oder sonstige Räume bzw. 
Anliegerbeschwerden bekannt werden, ist die Ableitung von Abluft 
sofort zu unterlassen und das Bereitstellen und Rauchen von Shis-
has sowie die Lagerung glühender Kohle in den Betriebsräumen der 
Gaststätte einzustellen. 
Zur Beurteilung der Abluftableitung ist die zuständige Immissions-
schutzbehörde im Beschwerdefall sowie im Erlaubnisverfahren früh-
zeitig zu beteiligen bzw. bei erlaubnisfreien Verfahren in Kenntnis zu 
setzten. 
Das technische Datenblatt der Be- und Entlüftungsanlage ist im Be-
trieb zu hinterlegen und Vertretern von Behörden, Polizei oder Feu-
erwehr auf Verlangen vorzulegen. 

2.2 Zur Überwachung der CO-Konzentration sind der Anzündbe-
reich und die Gasträume mit funktionsfähigen CO-Warnmeldern, die 
der DIN EN 50291-1 entsprechen, gemäß der jeweiligen Betriebsan-
leitung auszustatten. Dabei ist je 25 m² Fläche ein Warnmelder an-
zubringen. 
Eine Ausfertigung der Montage- und Betriebsanleitung der 
CO-Warnmelder ist im Betrieb vorzuhalten und Vertretern von Be-
hörden oder Polizei auf Verlangen vorzulegen. 

Die CO-Warnmelder sind fortlaufend betriebsbereit zu halten und - 
sofern die Betriebsanleitung nichts anderes festlegt - im wöchentli-
chen Abstand auf ihre Funktionsfähigkeit (Batterieversorgung) hin 
zu überprüfen. Die Anbringung der Warnmelder hat in Quellnähe 
(Anzündbereich und Konsumplätze der Shishas) zu erfolgen; eine 
Anbringung in unmittelbarer Nähe eines Fensters ist ausgeschlos-
sen. 

2.3 Sofern ein CO-Warnmelder anschlägt, sind sofort sämtliche Shis-
has bzw. alle glühenden Kohlen und alles glühende organische Ma-
terial (auch der Tabak) zu löschen. Außerdem sind alle Fenster und 
Türen zu öffnen. Die Räume sind so lange zu lüften, bis die CO-Kon-
zentration wieder unterhalb des Grenzwerts von 30 ppm liegt. 
Jedes Anschlagen eines Warnmelders ist mit Datum und Uhrzeit zu 
dokumentieren. Die Dokumentation ist in der Gaststätte vorzuhal-
ten und Vertretern von Behörden, Polizei oder Feuerwehr auf Verlan-
gen vorzulegen. 

2.4 Der Anzündbereich für die Kohlen ist mit einem fachgerecht in-
stallierten Rauchabzug auszustatten. Der Rauchabzug ist während 
des Anzündvorgangs sowie während der Lagerung glühender Koh-
len stets in Betrieb zu halten. Über die fachgerechte Installation des 
Rauchabzugs ist der Gaststättenbehörde vor der Inbetriebnahme 
von Anzündeinrichtungen, die keine Feuerstätten sind, ein Nachweis 
einer Fachfirma oder einer sachkundigen Person vorzulegen. Soweit 
als Anzündeinrichtung eine Feuerstätte genutzt wird, ist deren fach-
gerechte Installation vor der Inbetriebnahme durch einen Schorn-
steinfeger nachzuweisen. 

2.5 Im Anzündbereich sowie im Bereich der Theke ist jeweils ein Feu-
erlöscher Brandklasse A, der der DIN EN 3 (Tragbare Feuerlöscher) 
entspricht, mit 6 Kilogramm Löschmittel vorzuhalten. Feuerlöscher 
müssen regelmäßig (alle zwei Jahre) fachmännisch gewartet bzw. 
ausgetauscht werden (siehe Prüfplakette auf dem Löschmittelbehäl-
ter). 

2.6 Der Umgang mit offenem Feuer bzw. glühenden Kohlen ist auf 
einer feuerfesten und standsicheren Unterlage und in sicherem Ab-
stand zu brennbaren Materialien und elektrischen Kabeln und Instal-
lationen vorzunehmen. 

2.7 Die Kohlen sind entsprechend den Vorgaben der Gebrauchsan-
leitung anzuzünden. Die Sicherheitshinweise des Herstellers sind 
strikt zu beachten. 

2.8 Beim Anzünden darf kein Funkenflug über die nicht brennbare 
Unterlage hinaus entstehen. 

2.9 Sämtliche Abfallbehälter müssen aus nichtbrennbaren Stoffen 
bestehen und einen dicht schließenden Deckel oder eine selbstlö-
schende Funktion haben. 

2.10 An der Eingangstür zur Gaststätte ist ein deutlich sichtbarer Hin-
weis mit dem nachfolgend genannten Text anzubringen: 
„Achtung! Bei der Zubereitung und dem Rauchen von Wasserpfei-
fen (Shishas) entsteht Kohlenstoffmonoxid (CO). Hierdurch kön-
nen erhebliche Gesundheitsgefahren entstehen, insbesondere für 
Schwangere und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zutritt 
für Minder-jährige nicht gestattet.“ 
Alternativ kann auch ein anders formulierter Text gleichen Inhalts 
verwendet werden. 

3. Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieser Verfügung (Ziffern 1 
und 2) angeordnet. 

4. Für den Fall der Nichtbeachtung dieser Verfügung (Ziffern 1 und 
2) wird die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 1.000 Euro 
angedroht. 

5. Bekanntgabe 
Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung nach § 41 LVwVfG als bekannt gegeben. 

Die Allgemeinverfügung kann mit Begründung auf der Homepage 
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald unter www.lkbh.de/be-
kanntmachungen oder in der ausgedruckten Fassung direkt an der 
Information beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 
2, 79104 Freiburg, zu den üblichen Sprechzeiten eingesehen werden. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadt-
straße 2, 79104 Freiburg Widerspruch erhoben werden. Die Frist ist 
auch gewahrt, wenn der Widerspruch beim Regierungspräsidium, 
Kaiser-Joseph-Str. 167, 79098 Freiburg eingelegt wird. 

Freiburg, den 11.01.2019 
gez. Dorothea Störr-Ritter, Landrätin 
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Agentur für Arbeit 
- Öffnungszeiten an Fasnacht 
Für „Rosenmontag“, 4. März, gilt abweichend zu den bekannten Öff-
nungszeiten: Das Berufsinformationszentrum in der Lehener Straße, 
Freiburg, und die Jugendberufsagentur Gleis 25 in der Bismarckal-
lee, Freiburg, öffnen bis 12:30 Uhr. Die Geschäftsstellen der Agen-
tur für Arbeit in Emmendingen, Müllheim und Titisee-Neustadt, 
die Geschäftsstellen des Job-centers Breisgau-Hochschwarzwald in 
Müllheim, Titisee-Neustadt und Breisach sowie alle Geschäftsstellen 
des Jobcenters Landkreis Emmendingen haben geschlossen. An den 
übrigen Fasnachtstagen gelten die bekannten Öffnungszeiten. 

- Beruflich wieder einsteigen – so geht’s! 
 In einer Telefonaktion am Donnerstag, 7. März, informiert die Be-
auftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für 
Arbeit Freiburg, Elsa Moser, Frauen in allen Fragen des beruflichen 
Wiedereinstiegs. Zur Kontaktaufnahme genügt ein Anruf unter der 
kostenlosen Rufnummer 0800 4 5555 00 und die Nennung des 
Kennworts „Telefonaktionstag“ sowie des Wohnorts. Die Hotline ist 
geschaltet von 9 Uhr bis 15 Uhr. Folgende Themen stehen im Vor-
dergrund: Rückkehr ins Berufsleben, Chancen auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit, Berufswegeplanung 
sowie Qualifizierungsmöglichkeiten, E-Learning-Plattformen, weite-
re Unterstützungsangebote der Agentur für Arbeit. Unkompliziert, 
niederschwellig und ohne Verpflichtung können Interessierte ihre 
Fragen direkt telefonisch klären. Auf Wunsch wird der Kontakt zur 
Arbeitsvermittlung oder der Wiedereinstiegsberatung hergestellt. 
Obwohl die Betriebe händeringend Fachkräfte suchen, zögern noch 
immer viele Frauen mit dem beruflichen Wiedereinstieg. Dabei ist 
der Arbeitsmarkt sehr günstig und immer mehr Unternehmen bie-
ten Arbeitsbedingungen, die Familien entgegenkommen. Jetzt wäre 
ein guter Zeitpunkt, den beruflichen Wiedereinstieg anzugehen. 
Der Telefonaktionstag ist ein Angebot der Beauftragten für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt im Rahmen der Aktionswoche zum 
internationalen Frauentag, der ein Tag später am 8. März ist.   
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Freiwillige Feuerwehr Stegen -
Abteilung Eschbach

Die nächste Probe findet am Mittwoch, dem 06.03.2019 um 20.00 
Uhr statt.   
 

VEREINSNACHRICHTEN

FSV Rot-Weiß Stegen

Fußball-Aktive
•	 Sa. 02.03. 15:00 Uhr, Herren / Testspiel 

FSV Rot-Weiß Stegen - FC 08 Villingen 2
 
Fußball-Jugend
(Die A-bis D-Juniorinnen/Junioren des FSV RW Stegen spielen ge-
meinsam mit der Spvgg Buchenbach im Jugend-Förderverein JFV 
Dreisamtal. Die Heimspiele werden auf den Sportplätzen der beiden 
Stammvereine ausgetragen). 
Spiele in Stegen
•	 Do. 28.02. 18:00 Uhr, D1-Junioren / Testspiel 

JFV Dreisamtal - SF Oberried
 
Kurzfristige Terminänderungen oder Vereinsnachrichten können auf 
www.fsv-stegen.de oder www.jfv-dreisamtal.de abgerufen werden. 

Miteinander Stegen

Sozialfonds 
Miteinander Stegen e.V. unterhält einen Sozialfonds, mithilfe dessen 
gezielt nachrangig finanzielle Unterstützungen für Stegener Mit-
menschen gewährt werden. Jedes Jahr erreichen den Verein viele 
Anfragen von Familien und einzelnen Mitmenschen aus Stegen. Es 
konnte z.B. ein zinsloser Kredit für die Anschaffung einer Waschma-
schine oder für einen Genossenschaftsanteil beim Bauverein (Vo-
raussetzung für den Einzug in die Seniorenwohnanlage) gewährt 
werden. Ein Schwerpunkt liegt bei der Unterstützung von Kindern: 
In den letzten Jahren konnte durch Spenden die Nachmittagsbetreu-
ung mit gemeinsamen Mittagessen in der Kernzeitbetreuung sowie 
gezielter Förderunterricht und die Teilnahme am Musikunterricht in 
der Jugendmusikschule möglich gemacht werden. Die Ausgaben in 
diesem Bereich haben sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. 
Wichtig ist dem Verein, dass in Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
verwaltung geprüft wird, ob es andere, staatliche, Fördermöglich-
keiten gibt, erst danach übernimmt Miteinander Stegen vollständig 
oder anteilig die Unterstützung. 
Der Verein bittet um Ihre Mithilfe durch Spenden:  
Sparkasse Hochschwarzwald; IBAN: DE89 6805 1004 0004 4334 62; 
BIC SOLADES1HSW 
Volksbank Freiburg eG; IBAN: DE02 6809 0000 0026 3415 07; BIC: 
GENODE61FR1 
Verwendungszweck: SOZIALFONDS. 
  
Öffnungszeiten des Netzwerkbüros  
Das Netzwerkbüro von Miteinander Stegen e.V. am Dorfplatz 1 ist Mo. 
von 9:00–11:00 Uhr, Di. von 9:00–12:00 Uhr und von 15:00–17:00 Uhr, 
Do. von 9:00–12:00 Uhr und Fr. von 9:00–11:00 Uhr besetzt. Telefo-
nisch ist das Netzwerkbüro unter 908206 oder per Email unter netz-
werk@miteinander-stegen.de erreichbar. 
   
 

KIRCHENNACHRICHTEN

Kath. Pfarrgemeinde 
Herz-Jesu Stegen   
Freitag 01.03.  
18:30 Uhr Schloßkapelle: 
 Rosenkranz  
19:00 Uhr Schloßkapelle: 
 Eucharistiefeier 
   
Samstag 02.03.  
18:00 Uhr Eucharistiefeier am Sonntagvorabend  
   
Donnerstag 07.03.  
18:00 Uhr  Schloßkapelle: Eucharistische Anbetung im Anliegen 

für Berufe der Kirche  
18:30 Uhr Schloßkapelle: Eucharistiefeier  
   
Freitag 08.03.  
18:30 Uhr Rosenkranz  
19:00 Uhr Wortgottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 
  Im Anschluß gemütliches Beisammensein im Pfarr-

saal mit slowenischem Essen  
   
Sonntag 10.03.  
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung des Aschenkreuzes 

Vermietung einer Dachgeschoßwohnung 
3 Zimmer im Zentrum von Kirchzarten ab sofort zu vermieten. Mit 
Küche, Bad, Gäste-WC und Balkon - 98m² + Keller und Speicherabteil. 
Kirchplatz 5 (Gemeindehaus St. Gallus). Kaltmiete 930 EURO + Ne-
benkosten. Interessenten wenden sich bitte an das Pfarrbüro Kirch-
zarten, Tel. 4132. Mail: gallus-kirchzarten@kath-dreisamtal.de. 
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Kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Eschbach
Sonntag, 03.03.2019 
9.00 Uhr Eucharistiefeier (Minigr. 1) 
  
Donnerstag,   07.03.2019 
19.30 Uhr  Sitzung des Sozial Caritativen Fördervereins Eschbach 

im Pfarrsaal 
  
Sonntag, 10.03.2019 
9.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Austeilung des Aschenkreuzes
 (Minigr. 2) 
  
 
Evang.Versöhnungsgemeinde Stegen 

Freitag, 01.03.19 19:00 Uhr  Ökum. Gottesdienst zum Weltge-
betstag im kath. Gemeindehaus 
St. Agatha, Buchenbach 

   In Stegen findet der Weltgebets-
tagsgottesdienst am Freitag, 
08.03.19 statt (s.u.)  

Samstag, 02.03.19 18:30 Uhr  Musikalische Andacht in der kath. 
Kirche St. Blasius, Buchenbach 

   Eine neue Form der Glaubens-
praxis lädt ein, Raum und Zeit für 
den Glauben zu finden.  

Sonntag,  03.03.19 10:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
(Präd. Körner) im Ökum. Zentrum 
Stegen  

Donnerstag, 07.03.19 17:00 Uhr  Ökum. Andacht in der Senioren-
wohnanlage Stegen    

Freitag,  08.03.19 19:00 Uhr  Ökumen. Gottesdienst zum Welt-
gebetstag  in der kath. Kirche 
Herz-Jesu-Kirche in Stegen. Die 
Liturgie kommt aus Slowenien – 
Thema:	Kommt,	alles	ist	bereit.  

   
Sonntag, 10.03.19 10:00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Geyer) im 

Ökum. Zentrum, Stegen 
  
Musikalische Gruppen  (nicht in den Schulferien) 
Gospelchor:   montags, um 18:00 Uhr im Ökum. Zentrum, 

Stegen; 
Leitung: Ulrich Strub 

Kinderchor:  mittwochs, um 17:45 Uhr, ab 6 Jahre, im 
Ökum. Zentrum, Stegen; Leitung: Heike 
Alpermann-Stange, Tel: 07660-1588 

Kammerorchester:  mittwochs um 20:00 Uhr im Ev. Gemeinde-
zentrum Kirchzarten; 
Leitung: Carola Christ;  

Kantorei:  freitags um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindezent-
rum Kirchzarten, 
Leitung: Julian Handlos 

  

ÖKUMENE:   
Ökum. Singkreis  
Di., 05.03.19, 14:30 Uhr, in der Seniorenwohnanlage Stegen; 
Kontakt Rosa Gabele, Tel. 905579.  

TOURIST-INFO

Sonntag, 3. März 
10-12:30 Uhr: Schneeschuh-Panorama-Tour am Schauinsland Wir 
laufen über die schönsten Höhen am Schauinsland mit Blick auf 
das Rheintal, die Vogesen und die Schwarzwaldberge. ,,Schnee-
schuhlaufen ist... ...dem Schnee beim Flüstern zuhören!“ www.na-
tourpur-schauinsland.de.Treffpunkt: Parkplatz vom Hotel DIE HAL-
DE, Halde 2. Anmeldung und Infos bis spätestens Vorabend: Ursel 
Lorenz: Tel. 07602/512 Preis: Inkl. Schneeschuhen und Stöcken (leih-
weise), Suppe oder kleinem, regionalen Vesper und Getränk, Post-
karte, Schnäpsle, Infomaterial, Führung: 55 €.  Weitere Termine und 
Wanderungen sind gerne möglich.  
19-21 Uhr: VoiliVoila: Quel Cirque! Akrobatisch-Musikalische Kunst-
stücke. Ort: Buchenbach, Friedrich-Husemann-Klinik, Raphaelsaal. 
  
Montag, 4. März 
10.45-14.15 Uhr: Winterlicher Hochschwarzwald – geführte Schnee-
schuhwanderung am Schauinsland (wetterunabhängig!): Mit einem 
Kleinbus geht es zum Schauinsland. Dort findet die Führung auf ei-
nem Rundweg mit einer Länge von ca. 5 km und einer Steigung von 
ca. 100 m statt. Bevor die Rückfahrt startet, besteht ausreichend Zeit 
für eine Einkehr. Treffpunkt: Vor der Tourist-Info, Kirchzarten, Haupt-
str. 24. Anmeldung und Infos: Herr Dr. Schwendemann, Tel. 0761/ 
8814 6599 bis 12 Uhr am Vortag. Teilnehmerzahl begrenzt auf 8 Per-
sonen. Preis inkl. Fahrt: 29 € pro Person, ggf. zzgl. 13,- Euro pro Person 
für Schneeschuh-Leihe. 
  
Dienstag, 5. März 
19.30 – 21 Uhr: Bibeltreff Dreisamtal – „In der Schöpfung den Schöp-
fer erkennen und Gott loben“ (Psalm 104) mit Dr. Martin Ernst: Un-
sere Vergänglichkeit und Zukunft. Ort: Kirchzarten, Kurhaus – Raum 
Feldberg (s. Anschlagstafel im Foyer), Eintritt frei. 
  
Donnerstag, 7. März 
13 Uhr: Schneeschuhwandern oberhalb St. Wilhelm/Oberried mit 
Klaus Grimm, Geograph, Natur- und Landschaftsführer. Mittelschwe-
re Rundtour, 6 km, ca. 2,5 Stunden, 250 Höhenmeter (auf- und ab-
wärts). Mindestalter: 14 Jahre Je nach Schneelage und aktuellem 
Wetter kann die Dauer variieren. Nach der Tour besteht die Möglich-
keit zur Einkehr. Wander- oder feste Winterstiefel, wetterangepasste 
Kleidung und Rucksackverpflegung bitte mitbringen. Treffpunkt: 
Oberried, Stollenbacher Hütte, Stollenbachstraße 8 Anmeldung: 
bis 20.2., Klaus Grimm, Tel. 0781/97027 989 oder per E-Mail: grimm.
klaus@gmx.de Preis: 10 €. Ausrüstungs-Verleih möglich, bitte bei der 
Anmeldung angeben: Schneeschuhe: 10 €, Stöcke: 5 €. 
  
Regelmäßige Termine 

Montags: 
8:30-9:30 Uhr: Slow-Jogging  Treffpunkt: Oberried, Wanderparkplatz 
am Schützen. Anmeldung und Infos: Ann Rischke, Tel. 0151/14 943 
070. www.annrischke.com 
9:30-10:45 Uhr: Outdoor-Functional-Fitness 
Einzigartiges Training & in besten Händen: Bei Ann Rischke, Person-
altrainerin A-Lizenz! Ihr Training für mehr Lebensqualität im schöns-
ten Fitness-Studio der Welt: Natur pur! Sie werden es genießen! Treff-
punkt, Anmeldung und Infos s. Slow Jogging. 
18:30-20:30 Uhr: Kochen mit Ann ... herzlich willkommen! Schön-
heit, Ausgeglichenheit und Stressresistenz durch entsäuern und 
entschlacken, mit genussvollen, neuen Rezepten. Sie werden sich 
schnell glücklich, motiviert und leichter fühlen, ohne Hunger und 
ohne JoJo-Effekt! - das Rezept für den Erfolg! Anmeldung und Infos: 
Ann Rischke, Tel. 0151/ 14 943 070, www.annrischke.com. 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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Dienstags: 
10-10:40 Uhr: Wichteltreff für alle Kinder unter drei – und DU bist 
auch dabei! Es werden Kinderlieder gesungen, Kniereiterspiele ge-
macht und Bücher angeschaut. Für alle Mamis, die ihren kleinen 
Zwergen musikalische Unterhaltung bieten möchten. Eileen Heiz-
mann freut sich auf singlustige Mamis und viele neue Babyfreund-
schaften. Ort: Altes Rathaus- Burger Platz, Höllentalstraße 56. Weitere 
Infos: Linda Benitz, Tel. 909 1556. 
14-17 Uhr: Kinderbetreuung - Spiel & Spaß auf dem Steiertbartlehof 
Kinder dürfen Hasen und Hühner versorgen, Ponys putzen, sie ler-
nen den Umgang mit Ponys und können sich auf jede Menge Spiel 
und Spaß und einen kleinen Snack auf dem Bauernhof freuen! Ort: 
Steiertbartlehof,  Geroldstal 2, Oberried; Anmeldung und Infos: An-
na-Lena Riesterer, Tel. 1462 oder per E-Mail: steiertbartlehof@t-on-
line.de, www.steiertbartlehof.de. 
  
Mittwochs: 
8:30-9:30 Uhr: Slow-Jogging- Anmeldung und Infos s. montags. 
9:30-10:45 Uhr: Outdoor-Functional-Fitness- Anmeldung und Infos s. 
montags. 
  
Witterungsabhängig 
10 Uhr: Schneeschuh Tour: Nach einer kurzen Einweisung starten 
wir in eine zauberhafte Winterlandschaft. Geführte Tour – ca. 2 bis 2 
½ Stunden, anschließend Glühwein. Treffpunkt: Schneesportschule 
Schauinsland in Oberried-Hofsgrund, Silberbergstraße 35. Kosten: 
20 € pro Person inkl. Ausrüstung. Anmeldung: Schneesportschule 
Schauinsland, Georg Rees Tel. 07602/ 288. 
14-17 Uhr: Kinderbetreuung-Spiel & Spaß auf dem Steiertbartlehof. 
Anmeldung und Infos s. dienstags. 
14-16 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm Gemein-
sames Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um die 
Weiden und Bäche der Fancy-Farm. Ort: Fancy-Farm, Schütter-
leshof, Kirchzarten, Am Pfeiferberg 4 Anmeldung ist nicht er-
forderlich! Kosten: Kinder (Erwachsene)15 min: 15 € (20 €), 
30 min: 20 € (25 €) Weitere Informationen: Ute Harre, Tel. 0171/4479 
607 oder E-Mail: uteharre@gmx.de. 
20:30 Uhr: Skatabend  
Der Skat-Club ‚Herz Dame Dreisamtal‘ spielt jeden Donnerstag. Gäs-
te sind jederzeit herzlich willkommen. Ort: Kirchzarten, Gasthaus 
‚Alte Post‘, Bahnhofstraße 38, Weitere Infos: Fritz Thiesen, Tel. 4724. 
  
Freitags:  
8:30-9:30 Uhr: Slow-Jogging- Anmeldung und Infos s. montags. 
9:30-10:45 Uhr: Outdoor-Functional-Fitness- Anmeldung und Infos s. 
montags. 
13:30-16:30 Uhr: Lama Trekking Begleitet von unseren Lamas wan-
dern wir über unseren Hofberg und genießen zwischendurch, außer 
dem herrlichen Panoramablick ins Dreisamtal, eine kleine Stärkung 
vom Hof. Kosten: 19 € pro Pers., 60 € pro Familie (4-5 Pers.), inkl. Klei-
nem Vesper  Treffpunkt: Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, 
Anmeldung: Bitte bis spätestens Mittwochabend (Teilnehmerzahl 
begrenzt!): Familie Maier, Tel. 61 920, per Mail: mm.maier@t-online.
de. Termine gerne auch nach Vereinbarung! 
16-18 Uhr und samstags von 10-12 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der 
Fancy-Farm. Anmeldung und Infos s. mittwochs. 
  
Bauernhofmuseen:   
Heimatstüble, Kleines, schnuckliges ‚Stüble’ mit liebevoll platzierten 
alten Sehenswürdigkeiten. Ort: Oberried Ortsverwaltung Zastler, Tal-
straße 27. Öffnungszeiten: Montags von 17 bis 19 Uhr. Gerne können 
Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: Frau Schöneberger: 
Tel. 989 077 oder Herr Schreiner: Tel. 5038 (montags 17-19 Uhr). 
  
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3, Tel. 0170/3 
462 672. November bis Ende April geschlossen. 
  
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in Buchenbach-Wagen-
steig, Griesdobelstraße 18. Gerne können Besuchstermine telefonisch 
vereinbart werden: Bettina Willmann, Tel. 99 298. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie auch im Internet unter www.hansmeyerhof.de. 
  
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal finden 
Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.de, im 
‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist Info, Tel. 907 980. 

  
  
ÖFNUNGSZEITEN DER TOURIST-INFORMATION 
Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr. An Sonn- und Feiertagen 
bleibt die Tourist-Info geschlossen. Am Rosenmontag, dem 4. März 
bleibt die Tourist-Info geschlossen. 
  
   
 

FÜR UNSERE  
BÜRGERINNEN & BÜRGER NOTIERT

Bad. Landwirtschaftl. Hauptverband e.V. 
(BLHV) 
Der Kreisverband Hochschwarzwald im BLHV hält am Montag, dem 
11. März 2019, um 13.00 Uhr im Kurhaus in Titisee, Seestraße 1 (Bu-
sparkplatz), 79822 Titisee-Neustadt, seine diesjährige Kreisversamm-
lung ab. Nach einem Kurzbericht über die Arbeit des Kreisvorstandes 
im zurückliegenden Jahr durch den Kreisvorsitzenden Eugen Tritsch-
ler widmen wir die Versammlung dem Thema: Turbo im Betrieb – kei-
ne Zeit für sich? – ausgebrannt? Persönlicher Erfahrungsbericht zum 
Burn-Out, Stefan Leichenauer, Landwirt aus Tengen, Leben und ar-
beiten im Gleichgewicht - gesunder Umgang mit Stress. Referenten: 
Stefan Leipnitz und Christiane Mayer, SVLFG. Die SVLFG-Beratungs-
stelle des BLHV stellt sich vor: Helga Blattmann und Silke Grünewald, 
BLHV. Anschl.: Austausch mit den Referenten und den Versamm-
lungsteilnehmern. 
 
  
Meine-Deine-Unsere Kinder 
Vom chaotischen Beziehungsgewirr zum harmonischen Famili-
engefüge ist es ein holpriger, manchmal steiniger und bestimmt 
ein herausfordernder Weg. Die Erziehungsberatungsstelle des 
Caritasverbandes Breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg-Lehen, 
Alois-Eckert-Str.6, startet im April einen Eltern-Kurs zum Thema 
Patchwork-Familie. An drei Abenden geht es um Chancen, Fallen 
und Besonderheiten des Stieffamilien-Lebens. Angeboten werden 
fachliche Informationen und Platz für Fragen und Erfahrungsaus-
tausch. Termine 2019: Montag: 18:00–21:00 Uhr, 25.03., 01.04. und 
08.04.2019. Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei, da die anfallende 
Kursgebühr auf Antrag über das Landesprogramm „Stärke plus“ ab-
gerechnet wird. Kosten für Pausensnack: 10 €. Ort: Psychologische 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendliche, Caritasverband 
Breisgau-Hochschwarzwald,  Alois-Eckert-Straße 6, 79111 Freiburg. 
Nähere Informationen: www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de 
oder Tel. 0761 8965-461.  

Mitarbeiter/-in für die Saison gesucht 
  
Für die Tourist-Information Dreisamtal in Kirchzarten suchen wir 
von Mai bis Oktober eine flexible und zuverlässige Aushilfe für 
jeweils ca. 15 bis 20 Wochenstunden, die uns in unserer täglichen 
Arbeit unterstützt. Sie sollten EDV- u. Englisch-Kenntnisse besit-
zen und ortskundig sein. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
tourist-info@dreisamtal.de





Schülerin (8. Kl.) führt gerne Ihren 
Sheltie, Collie... aus (auch Urlaubsbetreuung)

Tel. 07661/9893423 

HOF GESUCHT!!!! 
Sie möchten Ihren Hof verkaufen oder haben keinen Nachfolger, 
der Ihre Landwirtschaft weiterführt? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Wir sind eine junge engagierte Familie mit einer Alpaka Zucht, die wir
gerne vergrößern möchten. Hierfür suchen wir einen Bauernhof oder
eine aktive Landwirtschaft. Rentenbasis, Kauf, Pacht da sind wir

komplett flexibel. Wir freuen uns auf Ihr Angebot.

Familie Sandmann, Telefon 0 76 61 / 9 03 52 70 
oder Katharina@Zastlertal-Alpaka.de

Lernbegleitung zu Hause 
Ehemalige Lehrerin unterstützt Schulkinder/Jugendliche 
beim Lernen (Hausaufgaben sowie Vorbereitung von 

Klassenarbeiten, Präsentationen, Prüfungen). 
Kontakt: 0160-7803733

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Haus oder Bauplatz gesucht  
Junge Familie mit 2 Kindern sucht Haus oder Bauplatz 

in Kirchzarten oder Stegen. 
Telefon 0179/7355362, chbalg@gmail.com 

3-Zi.-Whg., Stegen-OT, ca. 100 qm, Garten, 
2 Balkone, Abstellraum, KM 980,- Euro, Garage
optional 50,- Euro, ab April, Tel. 0176/ 98209909 

DRINGEND!
Kirchzartener Fam. sucht wegen Eigenbedarfskündigung 

Whg. oder Haus ab 4 Zimmer 
im Dreisamtal, Tel. 0151-20796929 


